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Richtig wählen und abstimmen
VOM KORREKTEN UMGANG MIT QUOREN Beschlüsse und Wahlen der Gene-
ralversammlung oder des Verwaltungsrats erfordern immer eine Mindestzustim-
mung. Die korrekte Ermittlung der notwendigen Mehrheit bereitet in der Praxis 
bisweilen Mühe, was zu Unsicherheiten führt. Ein kurzer Abstimmungs- und 
 Beschluss-Leitfaden für Verwaltungsräte und Stimmenzähler.  
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D er Verwaltungsrat ist verant-
wortlich für die Feststellung der 
Stimmrechte an der Generalver-
sammlung und für die korrekte 

protokollarische Widergabe der Beschlüsse 
und Wahlergebnisse (Art. 702 OR). Ebenso 
ist über die Verhandlungen und Beschlüsse 
des Verwaltungsrats ein Protokoll zu füh-
ren (Art. 713 OR). Dazu muss er wissen, 
mit welchem Quorum Beschlüsse zustande 
kommen.

PRäsENzQUORUM (BEschlUssfähIGKEIT)
Präsenzquoren setzen eine Mindestbetei-
ligung von berechtigten Stimmen voraus, 
damit das Gremium beschliessen kann. Sol-
che Präsenzquoren finden sich gelegentlich 
in Statuten oder Organisationsreglemen-
ten. Das Gesetz kennt keine Präsenzquoren. 
Wird die als Präsenzquorum festgelegte 
Mindestbeteiligung nicht erreicht, ist das 
Gremium nicht beschlussfähig.

BEREchNUNGsBAsIs
Als Berechnungsbasis gelten bei der Gene-
ralversammlung der Aktiengesellschaft, 
soweit Gesetz oder Statuten nichts anderes 
bestimmen, die vertretenen Aktienstim-
men (Art. 703 OR), im Verwaltungsrat die 

abgegebenen Stimmen (Art. 713 OR). Für 
die Beschlüsse der Generalversammlung 
der Genossenschaft gelten die abgegebenen 
Stimmen (Art. 888 OR), für diejenigen der 
Vereinsversammlung die anwesenden Stim-
men (Art. 67 ZGB). Um die Mehrheit korrekt 
zu ermitteln, muss also vorgängig abgeklärt 
werden, welche Berechnungsbasis massge-
bend ist. Dienen die abgegebenen Stimmen 
als Berechnungsbasis werden nur Ja- und 
Neinstimmen gezählt, Enthaltungen und 
ungültige Stimmen sind ohne Belang.

DOPPElTEs QUORUM
Zum Teil verlangen Gesetz oder Statuten 
auch eine doppelte Berechnungsbasis (dop-
peltes Quorum). So verlangt zum Beispiel 
das Aktienrecht für wichtige Beschlüsse die 
Mehrheit sowohl der vertretenen Stimmen 
als auch der vertretenen Aktiennennwerte 
(Art. 704 OR).

ABsOlUTEs ODER EINfAchEs MEhR
Bei der absoluten Mehrheit werden alle 
vertretenen resp. anwesenden Stimmen 
berücksichtigt (alle nicht abgegebenen oder 
ungültigen Stimmen wirken wie Nein-Stim-
men). Damit ein Beschluss oder eine Wahl 
zustande kommt, muss die Mehrheit sämtli-
cher vertretener Stimmen zustimmen.

Die häufig in Statuten erwähnte einfa-
che Mehrheit ist identisch mit der absolu-

ten Mehrheit. Die Mehrheit berechnet sich 
auf der Basis der vertretenen Stimmen, Ent-
haltungen und ungültige Stimmen wirken 
wie Nein-Stimmen. Das Mehr ist erreicht, 
wenn bei einer geraden Anzahl vertretener 
Stimmen die hälftige Anzahl plus 1 oder bei 
einer ungeraden Anzahl vertretener Stim-
men die hälftige Anzahl plus ½ zustimmt.

RElATIVEs MEhR
Die relative Mehrheit ist erreicht, wenn 
mehr Ja- als Neinstimmen abgegeben wer-
den. Stimmenthaltungen oder ungültige 
Stimmen haben keinen Einfluss auf die 
Abstimmung.

QUAlIfIzIERTEs MEhR
Eine qualifizierte Mehrheit verlangt eine 
festgelegte höhere Zustimmung (z.B. zwei 
Drittel) als nur die einfache oder relative 
Mehrheit.

sTIchENTschEID
Im Aktienrecht steht der Stichentscheid 
dem VR-Präsidenten bei Beschlüssen des 
Verwaltungsrats von Gesetzes wegen zu, 
sofern nicht die Statuten etwas Abweichen-
des vorsehen (Art. 713 OR). Mitunter räu-
men die Statuten dem Präsidenten auch bei 
anderen Beschlüssen den Stichentscheid 
ein. Ein Stichentscheid setzt vorgängige 
Stimmengleichheit voraus. 

tipps für die korrekte Abstimmung

1. BEschlUssfähIGKEIT fEsTsTEllEN: Wird eine Mindestbeteiligung vorgeschrieben? falls 
ja: nur bei erreichen der Mindestbeteiligung ist das Gremium beschlussfähig.

2. BEREchNUNGsBAsIs ERMITTElN: Welche Stimmen gelten als berechnungsbasis (vertre-
tene, abgegebene, anwesende Stimmen)?

3. MEhRhEIT BEsTIMMEN: Stimmen (und gegebenenfalls enthaltungen) zählen. Der be-
schluss ist zustande gekommen, wenn die erforderliche Mehrheit erreicht ist.
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